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Exkurs: Ein Tanzgeiger als 
Giftmörder — der Kriminalfall 
Hans Roth 

illisau, 2. Januar 1778: Drau- 

ßen regiert der Frost des Win- 

terjahrs, und drinnen greift die 

Kälte nicht weniger um sich. 
Kein Fünkchen Feuer wärmt die Verliese des bald vier- 
hundertjährigen Schloßtucms. Hinter meterdicken Mau- 
ern mir schlitzrmigen Schießscharten verbringen zwei 
Leute eine endlose Nacht voller Ungewißheic. Aus Fisch- 
bach hat man sie hierher gebracht, von Landjägern be- 
wachrt und scharf beäugt, damit keine Verständigung 
möglich war. Jetzt, im stockdunkien Turm, hört Hans 
Roth durch die Nachtstille vom untern Stock herauf das 
entsetzliche Jammern der Lisbeth Broch. “Tu nicht so!” 
schreit er durch die Eisentür hinunter, “enn wir wieder 
zu Hause sind, zahl” ich dir die ganzen Kösten.” Und als 
die Lisberh nicht nachläßc, serzc er hinzu, es sei wahr, er 
habe sie unschuldig verklagt, doch sei er beim Verhör 
vor dem Landvogrt eben überfallen worden. 

Der Turm ob dem Städtchen Willisau ist hur 
Zwischenstarion auf dem Fußmarsch in die Hauptstadt. 
Am Samstag zieht die Gruppe über Geiß, Wolhusen, 
Malters, Lictau auf der Landstraße weiter Richtung Lu- 
zern. Weit über Willisau hinaus kenne, wer auf dem 
Weg den gefesselten Gestalten vor den Gendarmen be- 
gegnet, mindestens den jüngern Mann: den Roth Hansi, 
den Schinhütler aus Fischbach, den munteren Musikan- 
ten. Just an Silvester 1745 zur Welt gekommen und an 
Neujahr 1746 gerauft, waren dem Säugling die zwei fest- - 
freudigen Feiertage ins Blut gefahren: Hansi wurde kein 
Kind von Traurigkeit. Seine Lebensfreude gab er unbe- 
schwerc weiter, an Tanzeten und Chilbenen, mit Bogen - 
und Geige, Rochs Begleiterin, die Lisbeth Broch, von 
Ehemann und Kindern weggerissen, bejammerr nicht 
nur ihr Unglück. Ihr dämmert, auf was sie sich durch ihr 
gesprächiges, loses Mundwerk eingelassen hac. In Luzern 
so!l sie als erste vor den Ratsrichter treten - jetzt geht‘’s 
ums Überlegen, wieviel sie aussagen, wieviel sie geschei- 
ter verschweigen soll, denn geheuer ist auch ihr nicht. 

Beschrieben wird hier ein Kriminalfall, der sich 
1777 wirklich zugetragen hact, Woher die Fakten zur 
Erzählung stammen? Aus dem Luzerner Turmbuch der 
Jahre 1777 bis 1779. Auf 128 foliogroßen Seiten hielt 
dort Unterstadtschreiber Amrhyn fest, was der Roch, die 
Brochin und weicere Zeugen im Prozeß des Gifrmischers 
aus Fischbach aussagten.??? Damir darf sich unser Johann 
Rorch-Bossart/-Arger [* 1746, FG 3.3] zweifellos zum 
bestdokumentierten Roth des “Hinterländer” Stammes 
zählen. Zumal neben dem Turmbuch weitere schriftliche 
Quellen über ihn berichten. Wer wegen eines Vergehens 
in die Mühlen der schreibfreudigen Justiz geriet, blieb 
eben der Nachwelt erhalten, blieb besser dokumentiert 
als alle senkrechten Ahninnen und Ahnen.



Aus dem Fundus des, Turmbuchs schöpfend, ließ 
sich das Verbrechen von Fischbach mitsamt nachfolgen- 

dem Prozeß rekonstruieren; andere Quellen zeigen Roths 

späteren Weg. Sollte jemand unter den Roch Bedenken 

ü 

haben, in verwandtschaftliche Nähe zu unserem Böse- 

wicht zu geraten: Niemand der heutigen Luzerner Hin- 
terländer Roth muß sich zu den Nachkommen des “Ver- 

brechers” zählen. Selbst die Personen. des Wolhuser 

Zweigs haben sieben Generationen zutück und über den 

Tanzgeiger. hinaus zu rechnen, um zum gemeinsamen 

Vorfahren zu gelangen. 

Hans Roth — Verbrechernatur 

oder bloß Spitzbube? . 

Die beim Prozeß gemachten mehr als zweihun- 

dert, teils weitschweifigen Aussagen Roths decken eini- 

ges von seinem Charakter auf. Durch seine Voten vor Ge- 

zricht empfinden wir für den Angeklagten - ohne daß wir 

ihn unserer Familiengeschichte wegen schonen wollen - 
nicht bloß die Abneigung, die eigentlich einem Manne 

gebührte, der seine Frau umbringen wollte. Seine 

schlechten Seiten bleiben zwar kaum verborgen, trotz- 

dem scheinen manche Aussagen mehr Schwäche als Bos- 

heit auszudrücken. Auffallend sind Rochs Munterkeir, 

Phantasiereichtum, Witz, geistige Wachheit, Furchtlo- 

sigkeit, Freigebigkeic und Beredsamkeit. Nie ist er um 

eine Antwort verlegen - auch wenn er e5 mit der Wahr- 

heit alles andere als genau nımmt. Negativ wirken sich 

der Leichtsinn, die Naivität, Gurmütigkeit, Vertrauens- 

seligkeit, Beeinflußbarkeit, überschäumende Unmäßig- 

keit und egoistische Unbekümmertheit des damals 

32jährigen aus, Sein schlimmster Zug ist aber eine durch 

seine geistige Wendigkeit ermöglichte Durchtrieben- 

heit, die sich mir Ehrlichkeit nur schlecht verträgt. Wie- 

viel böser Wille hinter allen diesen negativen Punkten 

steckt, ist schwer zu sagen. Der Vorsatz, die Ehefrau um- 

zubringen, zeugt jedenfalls von Gewissenlosigkeir, auch 
wenn die Absicht zwischendurch verworfen wird. 

Als Musikant bewegt sich Hansi unterm Volk, 

kennt sich in allen Richtungen weit um Fischbach her- 

um aus, erfährr vieles, weiß sich geschickt zu verhalten 

und - für den eigenen Vorteil zu schauen. Unter den Leu- 

ten lernt er fürs praktische Leben, für ein buntes} locke- 

res Leben, so wie er’s gern führt. Mindere Vergehen wie 

ein Uhrendiebstahl in Trunkenheit weisen ihn als Spitz- 

buben aus. Alles in allem dürfte aber sein Leumund der 

Aussage einer Zeugin im Prozeß entsprechen: Man kön- 

‚ne ihn nicht rühmen und nicht schelten. 

Seine Familie bor Hans Roth wenig festzen Halt; 

diese Haltlosigkeit könnte sein Dasein geprägt haben. 
Zur Welt kam er zur Jahreswende 1745/46 in Dopple- 

schwand im vorderen Entlebuch. Acht Geschwister gin- 

gen dem kleinen Hansı voraus, sieben wurden nach ihm 

geboren. Die 1728 erstgeborenen Geschwister waren 

Zwillinge, 1748 und 1750 folgten weitere Doppelgebur- 

ten nach. Alle sechs Zwillingskinder starben jung, weite- 

re Brüderchen und Schwesterchen dazu. Auch die Mutter 

Marıa Bächler.ging dahin, als Hansi keine neun Jahre alr 
war. Zehn Jahre später verlor er seine erste Stiefmutter 

Katharina Meyet; ins Haus kommt Maria Faden;, des Va- 

ters dritte Frau, mit der dieser schon vor der Heirat eine 

Tochter hatte, 

Vater Ulrich Roth war eine Zähnarur. Seine Hei- 

mat Fischbach wird er kaum gekannt haben, denn bereits 

als Knabe kam er nach Ufhusen, 1728 heiratete er in 

Malters. Nach 1735 lebte die Familie in Wolhusen, ab 

etwa 1740 für zehn Jahre in Doppleschwand, um 1755 
zog man zurück nach Wolhusen, endlich um 1765 nach 

Menzberg. Noch in seinen hohen siebziger Jahren nahm 

der greise. Ueli dreimal den vielstündigen Weg von sei- 

nem auf fast: 1000 Meter Höhe gelegenen Hof Gueten- 

egg hinunter nach Großdietwil unter die Füße, um bei 

Großkindern die Görtistelle einzunehmen. 1787 wird 

der 87Jährige im Wald tor aufgefunden; er starb als einer 
der ältesten unseter Roch. Ulrich Roth [* um 1700, FG 

2.1} war Bauer und “Veetokter”, hatte dreimal geheiratet 

und während 42 Jahren Kinder gezeugt - in seiner Fami- 

lie herrschte ein Kommen und Gehen: mit Geburt und 

Tod, mit drei Ehefrauen, mit dem Schaffen des Vaters zu 

Hause und auf fremden Höfen, mit Bleiben und Weiter- 

ziehen auf ein nächstes Heimwesen. 

Hansis ältere Brüder Kaspar und Jukund heirate- 

ten jung und ließen sich am Heimatort Fischbach nieder, 

Nikolaus diente in Solothurn, später als Soldat in Spani- 
en. Und dies war typisch, denn aus der Verwandtschaft 

dieser Roth zogen mehrere in fremde Kriegsdienste. Söld- 

ner stammten praktisch immer von armen Leuten ab - 

und die Roth des Zweiges Fischbach FG waren arm, seit 
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“S1 möchte gärn chli 

Iustig 5i Und stelle- 

H-au e Giger i1,” 

So ging s zu und her, 

wenn Hansı Roth zum 

Tanz aufspielte, Stich 

Rach einem Gemälde 

von Franz Niklaus 

Könzig im “Helvett- 

schen Almanach”, 

Zürich 1802, 

300 Alfred Leonz Gaß- 
mann: Das Volkslied Iim 
Luzerner Wiggertal und im 
Hinterland, Basel, 1906, 
Seite 158, 

301 Josef Zihlmann: 
Volkserzählungen und 
Bräuche, Seite 174. 

ihr Vorfahre Jakob im Jahre 1700 nach einem Kon- 
kurs Gertnau verlassen und zum Sohn Joachim ins Dorf 

Fischbach ziehen mußte. Dieser Jakob Roch-Hurtgra- 

ber/-Isaak [* 1641, G 3.4] harre sich als Schläger und 
häufiger Prozessierer hervorgetan - hat sich vielleicht 
eine Spur Bösartigkeit bis zu Urenkel Hans vererbt? 

Schinbiütler und Musikant 

Gerade erst 21jährig geworden, noch bevor sein 

15. Geschwisterchen geboren wird, stolpert Hans Roth 

in eine Ehe hinein - sicher unüberlegt, vermurlich unter 

äußerem Druck. Denn wie das Verhör zeigt, passen die 

Eheleute überhaupt nicht zusammen. Vom ersten Tag an 

kann die wohl ebenso junge Ehefrau Elisabech Bossarc 

für ihren Mann weder Liebe noch Achtung empfinden. 

Die miserable Ehe bleibt lang kinderlos; in welcher 

Pfarrkirche das einzige gemeinsame Kind Kaspar 1771 

antworter Roth, es habe geheißen, jeder müsse in seine 

Heimat, und diese sei Fischbach; zudem wolle er näher 

beim Bernbiet sein. Letzteres Argument konnte vielen 

Absichten entspringen - einer der Gründe war bestimmt, 

daß Hans Roth leichter hüben wie drüben zum Tanz auf- 
spielen konnre. Denn neben der Strohflechterei verdient 

er den Lebensunterhalt mit der Geige. Das Protokoll 

nennt beispielsweise Trachselwald und das Häberenbad 

in Huttwil als Orte, wo er Musik machte, und in Lan- 

genthal hatte er nach seinen Geigen zu schauen. 

“Si möchte gärn chli lustig sii, Und stelle-n-au e 
Giger 1i”, sang man kinst im Wiggerraler Spottlied “De 
großi Gstaat vo Wauwu”.300 Ging’s heiter zu, durfte der 

Geiger nicht fehlen, Das vermerkte auch Josef Zihlmann 

ın seinem Volkskundebuch zum Stichwort “Geiger”: 

“Die Geige war für das einfache Landvolk lange Zeit eine 

Art Teufelsinstrument. Nicht nur das Geigenspiel war 

getauft wird, ist unbekannt. Später zeugt Rotch einen 

zweiten Knaben - außerhalb seiner Ehe. Wohl Anfang 

der 1770er Jahre übersiedeln die Eheleute nach Fisch- 

bach, wo zwei Roch-Brüder verheiratet sind. Seit man 

sein Haus in Menznau durchsuchte, weil beim dortigen 

Wirt eingebrochen worden war, steht es mit Hansıis Ruf 

nicht zum besten - er verläßt das Dorf nicht freiwillig, 

In Fischbach wohnt die besitzlose Familie bei 

der Wirtin im Dorf. Hans Roch geht zwei Beschäftigun- 

gen nach. Einesteils stellt er Strohhüte her; Aus kräftigen 

Roggenstrohhalmen flicht er breitkrempige Sommerhüte 

für Männer und Frauen, Dieser sogenannten “Schinhüte” 

wegen wird Hansı! Schinhücler genannt - eine Berufbe- 

zeichnung also, kein Spitzname. In seinem Handwerk 

lehre er junge Frauen an. Während des Verhörs gefragt, 

weshalb er überhaupt nach Fischbach gekommen sei, 

verführerisch, auch derjenige, der das Spielen der Geige 

beherrschte, galt als Verführer, Wo Geige gespielt wur- 

de, war Tanz, und wo Tanz war, war nach altem Volks- 

glauben meist auch der Teufel als Verführer dabei. Unse- 

re ländlichen Geiger waren Tanzgeiger. Das Luzerner 

Hinterland war bekannt für gure Tanzkapellen., (...) Die 

Tanzgeiger waren gefragt an Chilbenen und Märkten, 

aber auch an Hochzeicten und bäuerlichen Festen wie 

Sichelete usw. Fremde Geiger waren meist belaster mit 

einem zweifelhaften Ruf; unser Volk hatte ihnen gegen- 

über viele Vorurteile, ”301 
Daß unter den “liederlichen Gesellen” des Amtes 

Willisau von 1734 ein Tambour und ein Geiger aufge- 

führt sind, bestätigt das unveränderbar geringe Ansehen 

jeder Art von Musikanten. Musik und Tanz, die zu Trin- 

ken und anderem mehr verführten, paßten schließlich



schlecht in die strenge Sittenordnung, wie sie Kirche 

und Öbrigkeit im Luzernbiet aufrechterhalten wollten. 

Gut möglich, daß sich beim Urteil über Hans Roth 

wegen des allgemein üblen Rufes der Musikanten die 
Waagschale noch stärker zu seinen Ungunsrten neigte. 

AIm Turm zu Luzern 

Am 3. Januar 1778 wurden Hans Roth und Eli- 

sabeth Broch in einem der festen Luzerner Stadttürme 

eingesperrt. Vermutlich im Kesselturm, vielleicht im 

Rosengartenturm, die beide Mitte letzten Jahrhunderts 

abgetragen wurden. Fünf Tage Zeit standen den Ange- 

klagten zur Verfügung, sich auf die Fragen des Richters 

vorzubereiten - alleine, Keine Verreidigung stand ihnen 

bei, denn nach dem bei einer ersten Verhörung durch 
den Landvogt von Willisau zutage getretenen Schuldver- 

dacht durften nach Gesetz Verhaftung und Untersu- 

chung angeordnet werden. Ein Mitglied des Rates fun- 

gierte als Untersuchungsrichter, Staatsanwalt und Ein- 

zelrichter in einem. 

Nirgends beim Verhör ist erwähnt, ob der Fisch- 

bacher denunziert oder vergeklagt worden war. Da sich 

Rorhs Vergehen über Wochen erstreckte, drang viel- 

leicht endlich ein Gerücht ans Ohr der Obrigkeir, die 

dann handelte. Jedenfalls wurden die zwei belasteren 

Personen nach Luzern geholt, wo aufgrund der Indizien 

das Untersuchungsoffizium im Turm zusammentrat: der 

Ratsrichter, der Unterstadtschreiber und die zwei jüng- 

sten Räte als Urkundspersonen, Die Untersuchung hatte 

keinen anderen Zweck, als ein Schuldbekenntnis zu er- 

langen, das für eine Verurteilung zwingend war.?2 

Nichrts weniger als sein Kopf stand für unseren 

Rorh auf dem Spiel: Für sein Verbrechen drohten ihm 
Schwert oder Strick. Über die sogenannten Malefizfälle, 

wo es um Leben und Tod ging, richteten die Räte und 

Hunderrt als oberste Staatsgewalt. Hansi konnte sich je- 

doch nicht persönlich vor ihnen verteidigen; die Unter- 

suchung führte der Ratsrichter im Turm. Am Ende jedes 

Verhörs mußte dieser jedoch fragen, was der Angeklagte 

den gnädigen Herren im Ratssaal mitreilen wolle. Bis 

weit ins 18. Jahrhundert hinein hatte sich die Untersu- 

chung noch in “gütliche” und in “peinliche” Fragen ge- 

teilt - letzteres bedeutere nichts anderes als Folter! Bei 

unserem Prozeß Anno 1778 war die Folter glücklicher- 

weise nicht mehr in Gebrauch, doch hacte nur dreißig 

Jahre zuvor beim Ketzerprozeß gegen den Sulzjoggi aus 

Werthenstein der Folterknecht noch bei der Wahrheits- 

findung nachgeholfen. 

Am 8. Januar 1778 “... ist examiniert worden 

Johanes Roott von Fischbach. 30 jahr alt. Verheürachet 

mit Lisbeth Possert hat 1 Kind. Hat noch seinen Ärti 
(Vater)”. So begann der sich über den ganzen Januar hin- 

ziehende Prozeß. Zwischen den Verhören ließ man den 

Hansı und die Lisbeth jeweils einige Tage in den Verlie- 

sen schmoren, um ihnen Zeit zu reuiger Besinnung zu 

geben. Die Haft war streng, worauf die Notiz hinweist, 

daß nach zehn Tagen “die Elisaberh Broch in eine gelin- 

dere Gefangenschaft verlegt werden solle”. Um nichts 
milder fielen die Examinierungen aus, in denen die Ge- 

fangenen durch Befragung und Gegenüberstellung ins 

Schwitzen gebracht wurden. 370 Fragen hacrten sie vor 

dem Richter zu beantworten, Hans Roth allein fast 200, 

dazu 29 in der Konfrontation mit Lisbeth Broch. Ins 

Schwitzen kam bei den Examina im Turmsrübli auch 

Schreiber Josef Martin Leodegar Amrhyn, der mit dem 

Federkiel über diesen einen Prozeß einen schönen Teil 

eines Folianten vollschrieb. 

Vor dem Untersuchungsrichter:; der Prozeß 

Für alt Rarsrichter Niklaus Dürler waren die 

Verhöre kein Schleck. Denn was ihm das Hinterländer 

Duo vorschwatzte und auftischte, erschwerte die Wahr- 

heirsfindung beträchtlich und zog den Prozeß in die 

Länge. Allein für die Befragungen und Konfrontationen 

wurden volle fünf Tage gebraucht, Dürlers geschickte 

Prozeßführung führte schließlich zum Ziel: zum Ge- 

ständnis von Hans Roth. Der 35jährige alt Ratsrtichter 

Nikolaus (Johann Nepomuk Johann Baptist Xaver) Dür- 

ler war einer jener hohen und gnädigen Herren, mir de- 

nen das gewöhnliche Volk sonst kaum in Kontakt kam. 

Seine Karriere nahm den für einen Stadtluzerner Patrizier 

gewohnten Lauf: mit 23 Jahren Wahl in den Inneren 

Rat, 1770 Landvogt in Münster, 1775/76 Ratsrichter 

(eines der vier höchsten staatlichen Ämtexr), 1778 Mic- 

glied der Zivilkammer, 1779 Obristwachtmeister, Ende 

1797 kam ihm die Ehre zu, ins Schultheißenamt gewählt 

zu werden. Es war ein Amt auf kurze Zeit: Schon am 31. 

Januar 1798 dankte das Luzerner Patriziat ab. Der letzte 
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303 Idiouken, Band 2, 
Spalte 87. 

Schultheiß des Ancien Regime, Niklaus Dürler, starb im 

‚Jahr 1801. Fast genau zwanzıg Jahre vor dem Umsturz, 

am 8. Januar 1778, saß Junker Dürler erstmals über 

Hans Roch und Lisberh Broch zu Gericht. 

Was sich im Spätherbst des Vorjahres im Fisch- 

bacher Wirtshaus abspielte, genau gesagt bei den Miets- 

leuten Hans und Elisaberh Roth-Bossart und ihrem sechs- 

jahrigen Kınd Kaspar, beschreibt der Abschnirr in chro- 

nologischem Ablauf, Die Quelle Turmbuch hingegen 

enchält weder Zusammenfassung noch Anklageschrift 

noch Plädoyers, einzig Fragen und Antworten. Und diese 

enthalten eine Summe an Lügen, Widersprüchen und 

Ungereimtheiten, die verwirren und das wirkliche Ge- 

schehen zu vertuschen suchten. Genau das wollten die 

Angeklagten - die Brochin hatte sich denn auch zu Roth 

geäußert, sie möchte ihn nicht verklagen, sie wolle die 

Tatsache, daß Roth seine Frau vergiften wollte, “vermän- 

telen”. Wegen dieser Hinhaltetaktik lagen die Ange- 

klagren 29 Tage im Turm, stand Hans Roth achtmal vor 

dem Richter und Lisbeth Broch viermal, kamen zwei wei- 

tere Zeugeneinvernahmen und vier Gegenüberstellungen 

hinzu. Schließlich befaßte sich der hohe Rat im Rathaus 

sechsmal mit dem Malefizfall, ehe er :sein Urteil fällte, 

Begonnen hatte alles am 24. November 1777 in 
Großdierwil. Dort trat Hans Roch bei der Lisbeth Broch 

ins Haus. Der Mann der vierzigjährigen Frau, Josef 

Großert, arbeitete gerade auf dem Feld, daheim war hin- 

gegen die sechzehnjährige Tochter Kathri. Die Brochin 

kannte den Schinhütler aus dem Nachbardorf Fischbach 

schon Jange; sie stellte ebenfalls Strohhüte her und gab 

sie ıhım “zu Schweblen” (Schwefeln, Imprägnieren). Oft 
schwatzen die beiden miteinander, so daß die gwundrige 

Frau Hansis Lebensverhältnisse bestens kannte. Bei Lis- 

berh Broch wollte Roth zwei Jahre zuvor gar sein außer- 

eheliches Kind verdingen. 

Gleich die erste Frage des Richters erwähnt 

einen der Hauptanklagepunkte: Sie, die Lisbeth Brach, 

sei nämlich in Ungnade gefallen wegen dem Hans Rorh, 

dem ihr “Meitschi” Gifrwasser geholt habe. Unser Hansi 

hatte die Tochter Kathri Großert tatsächlich gebeten, für 

ihn nach Langenthal zu gehen und dort von jenem “Was- 

ser” zu holen, das der “Arztherr” hinter der Tür aufbe- 

wahre. Man werde es wägen, mit einem “Wachsrätsch” 

verstopfen und mit einer “Blatren” verbinden. Die feste 

Verpackungsart läßt auf ein besonderes, ein Scharfes 
Wässerchen schließen. Roth, der sich von der Lisbech 

Broch bald verabschiedete, weil seiner Frau schlecht sei, 

kannte das sogenannte Erzwasser gur, wußte von dessen 

Aufbewahrungsort beim Apotheker, Solches hatte er sich 

zweimal selbst besörgt, als er “Gumigugg”, Schwefel, 

Leim zum Schinhütlen, Schmackwasser, Muttergeist und 

dergleichen postete. Nur acht Tage vor seinem Besuch 

bei der Brochin hatte er in Langenthal nach seinen Gei- 

gen gefragt und bei dieser Gelegenheit Erzwasser heim- 

getragen. Auf dem Weg will er aber das “Gütterli” im 

Wald bei Steckhölz zerschlagen haben - weil er damit 

“erwas Teufels” hätte anstellen können! 

Wofür Roth das Erzwasser 
zu gebrauchen gedachte 

Was der Strohhutmacher und Tanzgeiger als 

“des Teufels” bezeichnete, war die Absicht, seine Ehefrau 

unwiederbringlich aus seinem Leben zu entfernen, Tag 
und Nachr seit ihrer Heirat vor fast elf Jahren lagen sich 

Hansi und Elisabech in den Haaren. Roth habe vom Un- 

frieden mit seiner Frau geredet und davon, es möchte da- 

mit ein Ende haben - “wenn es nur zu erbeten wäre!”, 

sagte die Zeugin Anna Maria Zimmermann aus. Der 

Fischbacher dachte jedoch seit längerem weniger ans 

Beren zur Beseitigung seines Eheproblems denn an eine 

radikale Lösung. Bei Lisbech Broch stieß Roth mit der 

Schilderung seiner Nöte auf offene Ohren. So soll, als er 

davon sprach, ohne seine Frau Jeben zu wollen, die Bro- 

chin geantwortet haben, er sei übel dran, es wäre keine 

Sünde, wenn er seiner Frau “vergeben” täte. Den im Pro- 

zeß noch oft auftauchenden Begriff “Vergeben” erklärt 

das Schweizerdeutsche Wörterbuch klipp und klar: “Je- 

mandem Gift oder anderes Schädliches in die Speise ge- 

ben, jemanden vergiften” .20 

Roth hatte kein einfaches Leben mit seiner Frau 

- das wird sein Geständnis deutlichmachen. Was sie ih- 

rem Mann verweigerte, gab sie anderen, Der Fehler sei 

aber auf beiden Seiten gelegen, erklärte die Zeugin Zim- 

mermann, Rorh habe gleichfalls gemacht, was er wollte. 

Zu erfahren ist auch, daß Elisaberh Bossart zum Trunke 

neigte: “einen Schoppen am Tag”. Als ihr Hansi den 

Schnaps wegschloß, “damit die Frau ihme den Branten- 

wein nicht sauffe”, wurde sie fuchsteufelswild. So kam 

Roch auf die wenig zimperliche Idee, einen “Tropfen” 

Salpeter in den Branntwein zu schütten, “als damit sie 

verwürscht werde” und seinen Schnaps in Ruhe lasse 

(beim Geständnis gab Roch zu, einmal auch einen Fin- 

gerhut voll Erzwasser in den Schnaps getan zu haben). 

Reifte bei dieser Mixprozedur in Roth erstmals die Idee, 

seine Frau zu vergiften? Richter Dürler schien dies zu 

vermuten, Immerhin hatte die Wirtin von Fischbach, bei 

der Rotch wohnte, ihn wegen des Branntweinzusatzes ver- 

klagen wollen; der Hansı hätte ihr darauf einen ganzen 

Kronentaler geschenkt mit der für ihn typischen Bemer- 

kung, seiner Frau würde er seinen Lebtag Jarg nichts 

antun, cher würde er sich den Arm abhacken... 

Die günstige Gelegenheit für einen Giftanschlag 

kam, als Elisabeth Bossart schwer und auf längere Zeit 

erkrankte: Wer schon konnte kontrollieren, was für eine 

Medizin ein Ehemann seiner Frau eingab? Die Protokoll- 

seiten erwähnen die Krankheit von Roths Frau in blumi- 

gen Worten. Die vom Langenthaler Doktor und vom 

Scherer Casterli in Großdijerwil aus der Ferne behandelte 

Frau litt an der “Brüni”. Hansı meinte, sie “müsse auf- 

zehren oder faulen”, manchmal sei sıe 24 Stunden ohne 

jedes Zeichen gelegen (Ohnmachten)}. Elisabech habe die 

“hitzige Krankheit” gehabt, und “da zeige sich ordinarı 

die Brüni”, Sie litt “solchen Durchlauf”, daß sie nichts 

bei sich behalten konnte. Oder: “Sie habe gar stark ge- 

schmökt und allzeirtt Gichter (Krämpfe) gehabt, Wän er



(Roth} ihro nur ein einzige Nacht nicht abgewartet 
hätte, wäre sie gewüß gestorben.” Ähnlich äußerte sich 

Roth zur Brochin: Seine Frau “werde gläublich faulen, 

weil sie so stark zum Maul hinaus schmeke”. Der Lan- 

genthaler Doktor meinte wiederum, die Kranke habe das 

Gallenfieber, einen geschwollenen Magen und sei gich- 

tig, “es seye ihro ein vergiffter Luft auf den Magen gefal- 
len”. 

AIl diese wenig präzisen Angaben lassen keine 

einigermaßen sichere Krankheicsdiagnose zu, Mit “Brü- 

ni” wurden allgemein alle Erktankungen von Mund, Ra- 

chen und anderem bezeichnet, wobei nicht unterschieden 

wurde zwischen einzelnen Infektionen, lokaler Angina, 

Mangel- und bösartigen Erkrankungen, Die Bezeich- 

nung “Brüni” stammt von der rötlich-braunen Farbe der 

entzündeten Mund- und Rachenschleimhaut. “Brüni” 

trat bei akuten Infektionskrankheiten wie Typhus und 

Ruhr wie auch bei chronischen Infektionen wie Tuberku- 

lose auf, wozu die Aussage passen würde, die Kranke 

“müsse aufzehren”, Üblich war es auch, Diphrerie und 

Krupp als “Brüni” zu bezeichnen, Am wahrscheinlich- 

sten als Krankheit in Frage kommt jedoch eine chro- 

nisch-infektiöse Rachen- und Halserkrankung mic Fie- 

“ber, Durchfall und einer neurologischen Beteiligung 

(Krämpfe und Ohnmachten}), zum Beispiel einer Form 

von Tuberkulose.?% Für ein chronischen Leiden sprechen 

die fünf oder auch mehr Wochen, die Rocths Frau bertlä- 

gerig war. 

Wenn wir Hans Roth glauben wollen, nürzte die 

verabreichte Medizin wenig: Nach dem Trank des Dok- 

tors seien die “Gichter” (Krämpfe) und Ohnmachten der 

Frau sogar heftiger geworden, Er habe darauf zum Groß- 

dietwiler Scherer wollen, jedoch die Frau habe ihn zu- 

rückgehalten. Wenn sie sterben müsse, so nütze es doch 

nichts, Die Frau habe das Pulver vom Langenthaler Dok- 

tor ebenso wie das vom Großdietwiler nicht nehmen 

wollen, weil sie gespürt, daß es so “beiße”. Ob mit oder 

ohne Medizin: Elisabeth Bossart lebte zwei Jahre nach 

ihrer “Brüni”-Erkrankung noch, doch scheint sie keine 
45 Jahre alc geworden zu sein. 

Erzwasser: Heil- oder Mordmittel? 

In seinen Lügenkonstruktionen vor Gericht be- 
hauptete Hans Roth, er habe Erzwasser holen lassen, 

“weil er seiner Frau die Brüni habe heilen wollen” (ein 

ander Mal: damic das Erzwasser “die Brüni aussalbe”), 

Seine Bekannte aus Großdietwil war dem gegenüber 

skeptisch: Als Hansi das Erzwasser bei ihr abholte, warn- 

te sie ihn vor einem Unglück und wollte das Erzwasser 

gleich zum Fenster hinausschmeißen. Sie habe gewußt, 

daß Roth mit seiner Frau in Unfrieden lebe, auch sei 

bekannt gewesen, daß er ihr einmal Schnaps “mit erwas 
drin zweggestellt” habe, Roth bestritt vor Gericht, von 
der Schädlichkeit des Erzwassers gewußt zu haben, und 

gab als Beweis zum besten: Als “Veecokter” habe der 

Vater viel Erzwasser für die Wunden gebraucht, Als er, 

Hansi, einst ein Loch im Fuß hatte, habe der Vater Erz- 

wasser daraufgeleert. Dieses Prozedere habe ihn derart 

“gebissen”, daß er meinte “vertauben” zu müssen. Der 

Vater habe das Erzwasser weggewaschen, worauf die Lö- 
cher verheilten. 

"Um was handelte es sich bei diesem aggressiven 

Mittel, nach dessen Verabreichung Rorchs Ehefrau in 

Angst geriet und meinte, “es wolle ihr alles verbeißen - 

die Därme verbeißen”? Vermutlich war das Erzwasser ein 

Lösungsmitrel, das Erze, d.h. Metallverbindungen mit 
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Schwefel oder Arsen, enthielt. So erwa wurde früher das 

Erzwasser Vitrolium als Brechmittel verordnet, um 

“faule Säfte” abzustoßen. Verdünnte Säuren gab man ge- 

gen entzündliche Rachenerkrankungen mit starkem 

Mundgeruch (“Sie habe gar stark geschmöckt”). Vieh- 

dokror Ulrich Roch wiederum gebrauchte das Erzwasser 

vielleicht im Sinne einer Quecksilberlösung zur offenen 

Wundbehandlung, wobei das starke Brennen wie eine 

Gefühllosigkeit, ein “Vertauben”, wirken konnte.?5 

Was genau das Erzwasser gewesen sein mag: 

Hansi wußte von seiner starken Wirkung. Nach eigener 

Aussage hatte er selbst den Langenthaler Apotheker be- 

obachtet, wie dieser einem “Bauernkerli” Erzwasser ver- 

kaufte und hiezu erklärte, er verstopfe das “Gütterli”, 
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Der Januar 1778 im 

Lauzerner Staatskalen- 

der: 29 Tage ließ der 

Ratsrichter die beiden 

Inhaftierten im Turm 

EINSITZEN, M EIN 

Geständnis aus Ihnen 

herauszuholen, An 

sechs Tagen (unter- 

strichen) hatte Hans 

Roth dem Richter bei 

Verhören und Gegen- 

überstellungen fast 

230 Fragen zu beant- 

WOrfen, 
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damit es das “Bläterli” nicht “verbeiße”! Hans Roth ge- 

dachte die erosive Flüssigkeit, die man unbequemen Fra- 

gern gegenüber leicht als Medizin deklarieren konnte, 

für seinen bösen Zweck zu verwenden. Und weil ihm so- 

gar dies zu wenig wirksam schien, erinnerte er sich eines 
ebenso radikalen Giftmirrels, 

Das rote Gift am Wege: der Fliegenpilz 

Gleich am ersten Verhörtag trug der Hauptange- 

klagte dem Richter eine phantasievolle Mär vor: Auf 

dem Weg nach Langentchal sei er außerhalb des Steckhol- 

zes einem bestandenen blassen Mann begegnet, nach 

In den Verliesen des Berner Art gekleidet. Ihm habe er erzählt, seine Frau ha- 

Kesselturms, gelegen be einen solchen “Durchlauf”, daß sie nichts bei sich 

behalten könne. Worauf der Berner erklärte, seine Ehe- hinter Krienbach und ; ) 
frau habe am gleichen gelitten, Roch soll nur erwelche 

Franziskanerkirche ; . ; 
; Fliegenpilze kochen und dazu ecwas Wasser zu trinken 

verbrachte Hans Roth oohen - “ehn 24 Stund vorbei, seye sie Curiert”, So habe 
einen Monat bei er vier der Pilze heimgenommen und gekocht. Dabej sei 

Wasser, Brot und Ver- ihm derart heiß geworden, daß er vermeinte, er hätte an 

hören. Ausschnitt aus jedem Haar einen Wassertropfen! Von dem Gifrwasser 
dem Schumacherplan habe er in die Suppenbrühe für die Kranke getan, davon 

aber zuerst zwei Katzen vorgesetzt, um die Wirkung zu 

beobachten. Die Katzen seien “verdorben” worden, so ha- 

be er davon abgesehen, seiner Frau das “Fliegenschwäm- 

der Stadt Luzern, 1792, 

menwasser” zu geben. 

Kein Wort an dem Zusammentreffen mit dem 

Berner ist wahr, hingegen könnte die dem Hansi bis in 

die Haarspitzen aufgestiegene Hitze beim Kochen der 

Pilze echt gewesen sein - Anzeichen seiner Angst! Nicht 

erfunden war auch die Episode mit den krepierenden 

Karzen. Die Geschichte vom Berner sei ihm so in den 
Sinn gekommen, er habe es gestehen wollen, aber nicht 

dürfen, gestand Hansi bei der fünften (!) Examinierung, 

Schon im Turm von Willisau war Hans Roth klar gewor- 

den, daß er beim Verhör vor dem Landvogt zuviel auf die 

Lisbech Broch abgeschoben hatte. Deshalb hatte er beim 

nächtlichen Zwiegespräch von Zelle zu Zelle verärgert in 

den Turm geschrien, “wenn er nur gleich den verfluchten 

huoren Berner darein gestoßen härte!”. Ratsrichter Dür- 

ler rechnete Roch die Lügenmär vom Berner zu den son- 

stigen Verfehlungen auf und rügte ihn massiv, einen 

“drittman ins Unglück zu bringen”. Später gestand Han- 

si, bei der Rückkehr vom Doktorbesuch in Langenthal 

auch ohne den fiktiveh Berner “Fliegenschwämme” ange- 

troffen und vier davon heimgenommen zu haben. 

Daß Fliegenpilze nichts Harmloses waren, wußce 

Roch von Kindsbeinen an, schon die Mutter hatte sie als 

giftig angesehen, Roth verhaspelt sich im Prozeß sogar, 

er habe kein “Fliegenschwümmwasser” in die Suppe für 

seine Frau gegeben, sonst “würde sie gläublich nicht 

mehr lange gelebt haben”. Im Verhörprotokoll ist im 
übrigen auch davon die Rede, es sei "Milch für die Flie- 

gen gerüstet” worden: Als gebräuchliches Mittel zur Ab- 

wehr von Fliegen legte man rohe Stückchen des Fliegen- 

pilzes in Milch ein und betäubte damit die dem Vieh 

lästigen Insekten. Nach dieser uralten Merhode trägt der 

auffällige und darum im Wald leicht zu findende “Flie- 

genschwamm”, wie damals der Fliegenpilz genannt wur- 

de, seinen Namen. 

Je länger die Verhöre dauerte, desto mehr rück- 
ten neben dem Erzwasser die Fliegenpilze ins Zentrum 

des Prozesses. Jetzt wird auch klar, weshalb überhaupt 

die Lisberh Broch zusammen mit Roth verhafter und 

eingelocht wurde: Roth behauptete - und davon geht er 

bis zum lerzten Prozeßtag kein Jota ab - von der Brochin 

den Tip auf das Fliegenpilzgift für seine Ehefrau bekom- 

men zu haben. Originalton Hans Roth: Als er der Lis- 

berh Broch von dem Erzwasser und seiner Wirkung auf 

seine Frau erzählrte, habe sie ihn aufgefordert, nun solle er 

ihr das “Schwümmwasser” geben und damit seiner Frau 

“vergeben” (d.h. sie vergiften). Er erinnere sich noch gut, 

wie sie beide in Großdietwil unter der Dachtraufe des 

Hauses gestanden seien, als Lisbeth ihm riet, Fliegen- 

schwämme in Milch einzulegen und davon seiner Frau zu 

trinken zu geben. Damals bekam er auch die “Histori” 

vom zehnjährigen Büebli zu hören, das vom Trinken sol- 

chen Fliegenwassers fast gestorben sel. 

Das schelmische Lachen des Hansı Roth 

Einen solch schwerwiegenden Verdacht auf Mit- 

wisserschaft mußte Lisbeth Broch unbedingt abwenden, 

um nicht wegen Beihilfe zu einem Mordversuch verur- 

teilt zu werden - soviel war ihr klar. So ziehen sich denn, 

sobald die Giftpilze im Prozeß auftauchen, die gegensei- 

rigen Schuldzuweisungen wie ein roter Faden durch die 

Verhöre, Vieles bleibt dabei unklar: Ob die Tochter 

Kathri Großert auf dem Weg zum Langenthaler Apoche- 
ker sich wirklich nach Fliegenpilzen umsehen, ja davon - 

gegen einen halben Batzen Entgelt - sogar heimbringen



mußte. Oder ob die Brochin den Roth darauf aufmerk- 

sam machte, daß “das Rote” an diesen Pilzen giftig sei, 

nachdem der Hansi erfolglos “das Weiße” ausprobiert 

hatte. Auch erinnerte Richter Dürler den Angeklagrten 

daran, den Mithausleuten einmal in der Küche und ein- 

mal im Stübli aufgetischt zu haben, die Lisbeth Broch 

habe ihm zu Erzwasser und “Fliegenschwammwasser” 

geraten: Letzteres werde der Frau die “Gichti” (Krämpfe) 

austreiben, das Erzwasser sie aber in drei Tagen töten. 

Aus der letzten Examinierung der Lisberh Broch 

wiederum erfahren wir, die von der Tochter Karhri auf 

Roths Geheiß gesuchten Fliegenpilze habe sie zertreten 

und unters Holz “geschürget”, damit sie zu nichts mehr 

zu gebrauchen seien. Roth habe jedoch ein aufgelesenes 

“Stückli” genommen und dabei so schelmisch gelacht, 

daß sie ihm nichts Gutes zugerraut habe, Diese Episode 

gehört zum Versteckspiel, das der Schinhütler und die 
Schinhütlerin miteinander trieben: Wegen der ständigen 

Klagen über sein böses Weib rar Roch der Brochin leid. 

Als Hansi damit anfıng, für sein Elend eine “Lösung” 

auszudenken, konnte sie es nicht unterlassen, ihm bei- 

zupflichten - wenn nicht mehr! Um in keinen üblen Ver- 

dacht zu kommen, versteckte sie ihre durchaus zustim- 

* menden Bemerkungen aber in mehr oder weniger harm- 
losen Anspielungen, 

Ein erstes Beispiel: Beim Plaudern über die 

Nützlichkeit des Erzwassers entwischte es der Brochin 

schonungslos, wenn Rochs Frau (von ihrer Krankheit) 

nicht faul sei, “butze” sie das Erzwasser auf, wenn sie 

aber faul sei, "thue es sie litzen”. Worauf Hansi entgeg- 

nete; Behüte Gort, man sei schuldig, einem Menschen 

das Leben so lange zu erhalten, wie man könne, Die Lis- 

bech Jächelte hierzu: Ihr sei nicht ernst, sie habe nur hö- 

ren wollen, was er dazu sage. Das zweite Beispiel: Auf 

Lisbeth Brochs Erkundigungen, wie das Erzwasser ge- 

wirkt hätte, entgegnete Roth, daß es seiner Frau “schon 

wider wunderlich seye”. Darauf die Lisberh: Er solle der 

Frau jerzt noch mehr Erzwasser geben, “es werde ihro die 

Wunderlichkeit schon vertriben und ihr die Därm ver- 

beißen”. Als Hans Rorh sich darob entsetzte, lachte sie 

und bemerkte, sie habe nur “vexiert” (gerätselt) und ver- 

nehmen wollen, was Roch dazu meine. Noch andere Ma- 

le erwähnt Hansi, seine Bekannte habe ıhn “probieren” 

wollen. Und entlastend: Sie hätte es nicht aus Bosheit 

getan, sondern aus Barmherzigkeit, “weil Roth sich bei 

ihr allezeit über seine Frau beklagt habe”, 

Richter Niklaus Dürler wurde die Sache allmäh- 

lich zu bunt. Seine Appelle zur Wahrheit nehmen zu: 

Roth wurde “näch einem ernstlichen Zuspruch befragrt”, 

und die Brochin “"ermahnt, die Wahrheit zu sagen”, Der 

Untersuchungsrichter wollte wissen, warum sie bisher so 

viele Tatsachen verschwiegen habe, die sie jetzt wieder- 

oder zugebe. Zwischen Roth und und der Brochin, denen 
es schon längst nicht mehr ums “Vermäntelen” ging, 

stand jetzt Aussage gegen Aussage. Die Unschuldsbe- 

teuerungen des Hauptangeklagten nehmen an Intensität 

zu: Von "Er könne in Gottes Namen nichts anderes be- 

kennen, was er nicht schon gesagt habe” über “Er habe 

bis in den Tod die Wahrheit gesagt” bis zu “Er wolle 

kein Wort lügen - wenn er gerade jetzt sterben würde, 

käme er keine Vierrelstunde länger nicht in den Him- 

mel”. Im letzten Verhör scheint aber Hans Roth, der 

naiv glaubte, seine Strafe mit einer anderen Person tei- 

len zu können, ein Licht aufzugehen: Er sehe schon, es 

werde alles über ihn (allein) “heraufkommen”. 

Was des Richters Fragen noch 

an den Tag bringen 

Die 370 aufgeschriebenen Fragen und 'Antwor- 

ten der Verhöre werfen weitere Scharten auf das jetzt un- 

einige Duo vom Hinterland: So soll sich Lisbeth Broch 

lange vor der Erkrankung von Roths Frau öfters geäußert 

haben, hätte der Hans ihre Tochter zur Frau, könnte er 

besser hausen und mehr “vorschlagen” (beiseitelegen) als 

mit seiner Ehefrau. Ob die Brochin sich Roth gar als 

Schwiegersohn wünschte? Anderseits will sie ihm einmal 

Hausverbot gegeben haben. Was nicht wundert - Hans 

Roth war ja kein unbeschriebenes Blart. Harmlos noch 

ging der Diebstahl einer Sackuhr im Häberenbad bei 

Hurrwil aus, weil Hansi betrunken war; man bestrafte 

ihn zu Trachselwald mit 25 Streichen. Schlimmer tönt 

ein anderer Vorwurf: Als man in Wangen im Bernbiet 

einen henkte, sol! Ambros Portmann aus Wolhusen dazu 

bemerkt haben, der Aufgeknüpfte habe bei der Exami- 
nierung ausgesagt, den Diebstahl gemeinsam mit Hans 

Roch getan zu haben! Es heiße, dieser habe das Diebsgut 

vergraben. Roth widersprach dem Ratsrichter, er habe 

beim Landvogt für diese Lüge sogar Satisfaktion ver- 

langt, “darauf wolle er Jeben und sterben”. 

Auch die Pfarrherren von Menznau und Groß- 

dietwil nahmen den Tunichtgut ins Geber: Für bloß 9 

Gulden Schulden beim Schreiner in Menznau habe er 

einen Gerichtsstreit für 40 Gulden Kosten angezettelt. 
Als der Diebstahl beim Menznauer Wirt hinzukam, habe 

der Pfarrer den Roth “fortgeboren”. In Großdietwil pas- 

sierte dem Schinhürler dasselbe - bloß meinte es der dor- 

tige geistliche Hirte gut mit ihm, als die Vergifrungsge- 

schichte durchsickerte: Mehr als zwanzigmal (!) sei der 

Pfarrer von Großdietwil zu ihm berufen worden, er solle 

siıch fortmachen, wenn er etwas zu befürchten habe. Er 

habe aber nicht gehen wollen, denn €s sei nie sein Sinn 

gewesen, seiner Frau “das Leben zu kürzen”, behauptete 
Roch kühn als Beweis seiner Unschuld. 

Merkwürdigerweise lenkte Ratsrichter Dürler 

kein einziges Mal das Interesse auf das persönliche Ver- 

hältnis zwischen den Eheleuten Roth-Bossart. Nicht e/ze 

Frage harre der Schinhürler zu beantworten, wie er denn 

zu seiner Garrin stehe, Wenigstens der Rat hatte nach 

Kenntnisnahme der ersten Examinierungen eine Befra- 

gung der Elisaberh Bossart angeordnert: Es seien weitere 

“Einzichten” aufzunehmen; wozu der Ratsrichter mit 

einem Doktor und einem Schreiben (wohl an den Willis- 

auer Landvogt), um des Rothen Ehefrau zu examinieren, 

sich nach Willisau begeben solle. Leider sind die dem 

BZN
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Im lebenslustigen 

Tanzgeiger Roth 

kamen böse Gedanken 

auf, als er die junge 

Anna Marte Zimmer- 

mann kennenlernte: 

Mit zhr wäre ein ganz 

anderes Leben als mit 

seinem bösen Wezb... 

Rar verlesenen Aussagen der Elisabech Bossart nicht ins 

Turmbuch übernommen worden, sie hätten bestimmt 

ergänzende Fakten gebracht. Mitte Januar crirt dann aber 

ganz unverhofft eine Zeugin vor den Richter, die einen 
neuen Aspekt in den Kriminalfall bringt. 

Eine Liebe von Rotb: die Anna 

Maria Zimmermann 

Erstmals Bekanntschaft mit den beiden Personen 
machte ich, als ich bei meinen Forschungen aus dem 

Taufbuch von Ertiswil herausschrieb: “19, August 1775, 

Josef Anton, illegitimes Kind des Johann Roth von Fisch- 

bach und der Ara Maria Zimmermann von Wolhusen”. 

Nun begegnete ich am 15. Januar 1778 der Mutter des 

außerehelichen Kindes wieder: in Rorhs Prozeß, als die 

inzwischen 26jährige Frau nach Luzern geholt und kur- 

zerhand für vierzehn Tage eingesperrt wird. Sie hat sich 

zwar nichts zuschulden kommen lassen, doch der Richter 

erhofft sich von ihr Aufklärung im Fall Roth und Broch. 

Von Anna Maria Zimmermann bekommt er die Aus- 

kunft, sie sei ledigen Standes und zurzeit in Dagmersel- 

len zu Diensten. Ihre Eltern seien tot, keinen Rappen ha- 

be sie geerbr und allezeit in Armut herumziehen müssen. 

Mit Dienen habe sie ihr Leben bestritten, dann aber habe 

sie gelernt, Strohhüte herzustellen - bei Hans Roth, 

Drei Jahre sei sie bei ihm geblieben. Als Löh- 

nung für die Erlernung des Handwerks habe sie “büezen” 

und waschen müssen. Jetzt sei sie drei Jahre fort. Roth 

habe mit seiner Frau in Uneinigkeit und Unfrieden ge- 

lebt. Die Frau habe nichrt ihre Schuldigkeit und Pflicht 
getran, sondern einen anderen lieber gehabt als ihren 

Mann. Der Fehler sei jedoch auf beiden Seiten gelegen, 

auch Roth habe gemacht, was er wollte. Auf Dürlers 

Frage, was für Fehler sie denn beim Schinhütler gesehen 
habe, erklärt sie ohne Umschweife, er habe sie “geschä- 

digt”. Roth habe von ihr eine Jugend bekommen. Vor 

vier Jahren am Niklausenmarkt (6. Dezember)} sei die 

Frau nicht zu Hause gewesen. Da sei sie in einer Kam- 

mer zu Fischbach von Hans Rorh im Trunke “angeführr” 

worden, bis sie einwilligte. Sie wisse nur von diesem 

einen Tag, da es habe geschehen können. Gekindberter 

habe sie ım Wirtshaus zu Alberswil. Was sie nicht be- 

zahlen konnte, hätte Roch übernommen. Ihr Bub sei we- 

niger als ein halbes Jahr alt geworden und an einem “gä- 

chen” Husten verstorben. 

Die Examinierung bringt zu Tage, daß Hansi die 

Anna Marıa Zimmermann auch nach diesem “Abenteu- 

er” sah, nicht aber zur Zeit von Krankheit und Tod des 

Knäbleins Josef Anton. Am Begräbnis seines außereheli- 

chen Kindes Anfang 1776 in Willisau war er jedoch zu- 

gegen. Auch später noch, wenn die Zimmermännin nicht 

gerade beim Hausieren mit den “Schinhüten” war, trafen 

sich die beiden und schwatzten miteinander. Hansi rede- 

te dabei vom Unfrieden mit seiner Frau und davon, er 

möchte damit ein Ende haben. Anna Maria mahnte ihn 

zu Geduld. 

Am Sonntag'vor dem Freitag, an dem er nach 
Willisau abgeführt wurde (28. Dezember 1777), kamen 

die beiden in Altishofen zusammen. Hansi trug das Was- 

ser seiner kranken Frau auf sich. “Der Doktor meine, 

wenn das Wasser obenauf weiß sei, werde seine Frau was- 

sersüchtig und fange an zu faulen, also sei ihr nicht zu 

helfen; nach der Umständen seiner Frau sei er bald Wit- 

wer” - soviel erfuhr die Anna Maria, als Hansı sie zu 

Essen und Trinken ins Gasthaus einlud. Wenn er Wit- 

wer sei, wolle er keine andere heiraten als sie, bekräftigte 
Hansıi, wenn sie ihn ebenso lieb habe wie er sie. Anna 

Maria entgegnete, so Gott wolle, würden sie schon zu- 

sammenkommen. Darauf gab Roth, sollte seine Frau 

sterben, ein Eheversprechen ab, Mit diesen Aussagen der 
Anna Marıa Zimmermann kriscallisiert sich ein zweites 

Motiv für Roths Mordversuche heraus: Seine Frau sollte 

sterben - sei es an der Krankheit, sei es, indem er dem 

Tod nachhalf -, weil er in Anna Maria Zimmermann sei- 

ne zweite Frau sah. M 

Allmählich lenkt der Unrersuchungsrichter die 

Sprache aufs Verbrechen: Im Bernbiet seien sie und 
Hansi nicht zusammengewesen, hingegen zwei Tage in 

Aarau, wo sie von Hansi ein Paar Schuhe geschenkt be- 
kommen habe. Als Roth sie dort als seine Frau ausgege- 

ben habe, habe sie sich dagegen gewehrt. Von Bettlern 

habe sie später zu hören bekommen, Hans Roth habe sei- 

ner Frau “vergeben” (sie vergiftet). Dasselbe habe auch 

ihr Meister gewußt, und Kerzenkrämer härren auf dem 

Markt erzählt, der Hansi sei nach Willisau abgeführt 

worden. Vom Erzwasser, von dem ihr Meister vernom- 

men habe, habe Hansi aber nie erwas verlauten lassen. 

Hingegen habe der hier Inhaftierte von der Dietwiler 

Frau (Lisbeth Broch) geredet: Sie habe ihm versprochen, 

“seine Frau zu Tode zu berten”! 

Vom Gift, “was gar gräsli in 

zihro gemacht habe” 

Anna Maria Zimmermanns Meister in Dagmer- 

sellen wußte noch mehr zu berichten: Roths Frau habe 

das Erzwasser, mit dem ihr Mann sie vergiften wollte, 

nur vorn ins “Maul” genommen, aber nicht hinunterge- 

schluckt und den Leuten gerufen. Dieser letzte in einer 

Reihe von Vergiftungsakten - mit Fliegenpilzen md Erz- 

wasser in Milch wohlgemerkt! - führte zur Verhaftung 

des “Schinhürclers”. Denn auf Elisabech Bossarts Schreien 

hin stürzten Leute aus dem Haus herbei, vielleicht auch



aus der Wirtschaft - kein Wunder, machte die Schauer- 

mär vom Fischbacher Musikus, der seiner Frau “verge- 

ben” wollte, schnell die Runde unter dem Volk! In vie- 

len Antworren auf des Richters Fragen ist davon die Re- 

de, wie das Eingeben von medizinischem Pulver, Erzwas- 

ser oder Fliegenpilzwasser auf Rochs Ehefrau gewirkt 

hat; die einzelnen Anschläge auf ihr Leben lassen sich je- 

doch im Geflecht von Hansis “Dichtung und Wahrheit” 

nur schlecht auseinanderhalten, Einzig der letzte Tö- 

tungsversuch 1äßt sich einigermaßen rekonstruieren. 

“Das Wasser beiße sie so grüsli”, jammerte 
Roths Ehefrau, als Roch ihr die letzte seiner “Medizinen” 

- nach seiner Lügenversion Erzwasser mit Honig - einge- 

flößt hatte. Es wolle ihr das Herz abstoßen - nie habe sie 
so ans Sterben gedacht wie jetzt! Als Elisaberh Bossart 

dermaßen jammerte, packte ihren Mann die Angst. Er 

habe ihr Wasser, dann gewärmte Milch eingegeben, wor- 

auf die Frau habe erbrechen können. Dann seien ‚die 

Nachbarn hinzugekommen. Sie härten wissen wollen, ob 

er des Scherer Casrerlis Medizin eingegeben habe. “Flie- 

genschwämmewasser”, sei Roths Antwort gewesen. 

“Nein, bei Leib und Leben nicht” - sie hätten sich dies 

eingebildet, widersprach ein verzweifelter Angeklagter 

* auf des Richters Fragestellung. Hansi merkte, wie sich 

die Schlinge um seinen Hals langsam zuzog. Der Steffen, 
welcher behaupte, in Roths Kammer habe man ein Ka- 

cheli mit dem Fliegenpilzwasser gefunden, lüge wie ein 

Spitzbub - er solle sich vor dem Herrgott schämen (gelo- 

gen hat hier einmal mehr Roth, wie er 13 Tage später 

gestand: Er habe Steffen ein Beckeli Schwammwasser ge- 
zeigt und es in dessen Beisein ausgeschüttet, ..). 

Auch auf des Richters Frage, ob er bekenne, 

“Erzwasser mit Milch, darin er Schwämme gesotten” ver- 

abreicht zu haben, reagierte Roth ausfällig: Dies sei ewig 
nicht wahr! Die Nachbarn seien verlogene Leute, die ihn 

ins Unglück bringen wollten. Des Johann Steffens Frau 

habe selbst einen Menznauer zu seiner Frau ins Bett ge- 

legt und zu Roth bemerkt, er solle von der Frau laufen, 

sie hocke allezeit beim Mannenvolk. Seiner Frau jedoch 

hätte die Steffen gesagt, sie wolle machen, daß sie Roth 
verlasse, sie könne sich ıhr Brot selber verdienen, die 

Männerleute gäben ihr schon Geld, wenn sie tun würde, 

was diese wollten. 

Die im Wirtshaus auf das Schreien der Elisabeth 

Bossart herbeigelaufene Machilde Gernet, vom Ratsrich- 
ter einzeln ins Verhör genommen, gibt dem Lügenge- 

bäude des Hauprangeklagten einen weiteren Stoß: Sie 

wolle dem Roth ins Gesicht sagen, sie selbst habe der 

Frau Wasser und Milch eingegeben und nicht er, ja er 

habe sie sogar daran hindern wollen, weil - wie er sagte - 

sonst die Medizin nicht anschlagen würde! Schon vor 

dieser Aussage, nach dem Verhör vom 15. Januar, schim- 

mert in Hans Rochs Bitte an den Rar Resignarion durch: 

Er bitte das Gericht gürtigst um ein gnädiges Urteil. Ge- 

scheiter hätte Hansi früher wahrgemacht, was er ım Ver- 

hör abstritt: Wenn er in dieser Sache ertwas zu befürchten 

gehabt hätte, wäre er auf des Pfarrers Rat fortgelaufen.... 

Hans Roth auf den Knien: das Geständnis 

Neun Tage hintereinander blieb darauf Hans 

Rorth in der finsteren Zelle - eine lange Zeit, um mit sich 

ins Reine zu kommen, Als er wieder vor Richter Dürler 

hintrat, notierte Schreiber Amrhyn: “1778 den 24* Jäners 

ist abermahl Examinieret worden Johanes Roth von 

Fischbach, welcher so bald er in das Examinier Stübli 

hineingekomen, sich auf die knie geworffen, und den Tit. 

Junker Raths Richter um Verzeihung gebetten, das er 

allzeitt geläugner, und die Wahrheitt nicht bekannt ha- 

be, namlichen, daß er seiner Frauen vergeben (sie habe 

vergiften) wollen, worauf er befragt wurde.” Was nach 

diesem Geständnis aus dem Gefangenen wie eine Sturz- 

fluc hervorbrach, sei hier - in modernerer Sprache - wie- 
dergegeben. 

Auf Dürlers Aufforderung, zu gestehen, wie sich 

die Sache zugetrug, begann Hans Roth: Er habe der Frau 

“Schwümmwasser” gegeben. Da habe sie ihn wieder 

“verbarmt”, als er sie in Ohnmacht fallen sah, Sie habe so 

viel genommen, wie er ihr gegeben habe. Er sei ganz 

“zhinder für” gewesen und habe gedacht, es wäre doch 

eine “grüsliche” Sache, würde die Frau wieder so “lätz” 

tun, falls sie aufkäme. Im Turm habe er das Brot zusam- 

mengespart und zwei Messen daraus lesen lassen, damit 

er doch die Gnade habe, die Wahrheit zu bekennen. 

Daß die Fliegenpilze so eine Wirkung hätrten, 

wisse er von der Lisbeth Broch, doch habe er dies ver- 

hehlt, weil sie ihn “verbarmrt” habe, ansonsten hätte er es 

gleich am Anfang bekannt. Die Geschichte von dem Ber- 

ner sei erfunden; sie hätte ihn seirher auf dem Herz 

gedrückt. Er habe es sagen wollen, aber nicht dürfen, Als 

er vom Doktor von Langenthal gekommen sei, sei er zur 

Brochin gegangen und habe zu ihr gesagt, seine Frau 

habe ihm das Geld aus dem Sack genommen und ihn 

mehr als zehnmal geheißen, in des Teufels Namen von 

ihr zu gehen. Die Lisbeth Broch habe entgegnet, er sei 

übel dran, es wäre keine Sünde, wenn er seiner Frau “ver- 

geben” täte, jetzt sei die rechte Zeit, wo es Fliegenpilze 

gebe. Roth solle sie seiner Frau kochen und eingeben, das 
würde sie alsdann schon “litzen”. Sie selber habe auch 

einstens Fliegenschwämme (gegen die Fliegenplage) in 

gute Milch eingelegt, da habe ein zehnjähriger Bub die 

Nidel mit Brot aus der Milch “gedünkelt”, es habe die- 
sem so übel gemacht, daß er fast gestorben sei. Er habe 

die Brochin daraufhin gefragt, ob das Weiße oder das 

Rote an den Schwämmen Gift sei, ihre Antwort sei ge- 

wesen: das Rote. Wenn er seiner Bekannten durchwegs 

gefolgt hätre, wäre seine Frau jetzt toc. All dies wolle er 

der Lisbeth Broch ins Gesicht sagen. 

Von dem Fliegenwasser habe er der Frau mehrere 

Male gegeben. Zuerst, als er vom Langenthaler Doktor 

heimgekommen sei, dann einmal in der Suppe. Hierauf 

sei sie 24 Stunden ohne Verstand gelegen. Die Frau hätte 

ihn wieder "verbarmt”, so habe er ihr Wasser eingege- 

ben, obwohl sie ohnmächtig gewesen sei. Von den Flie- 

genschwämmen habe ihm die Brochin schon vor langem 

erzählt. Er habe zuerst vom Weißen in die Milch getan, 
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